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Allgemeine Verkaufsbedingungen zur Verwendung gegenüber 
Unternehmern 

 

§ 1 Allgemeines 

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Thurner GmbH (nachfolgend auch Verkäufer) über 
den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (nachfolgend auch Ware), ohne Rücksicht 
darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB) erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend auch Allgemeine 
Verkaufsbedingungen). Diese Allgemeine Verkaufsbedingungen sind Bestandteil aller Verträge, die 
der Verkäufer mit seinen Vertragspartnern, soweit es sich um Unternehmer, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen handelt (nachfolgend auch 
Auftraggeber), über seine Lieferungen oder Leistungen abschließt.  

(2) Gegenbestätigungen, Gegenangeboten oder sonstigen Bezugnahmen des Auftraggebers unter 
Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen widersprechen wir hiermit; abweichende Bedingungen des 
Auftraggebers gelten nur, wenn das von uns schriftlich bestätigt worden ist. 

(3) Der Auftraggeber darf Ansprüche aus mit uns geschlossenen Rechtsgeschäften nur mit unserer 
ausdrücklichen Zustimmung abtreten. 

 

§ 2 Angebote; Bestellungen 

(1) Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Dies gilt auch, wenn 
wir dem Auftraggeber Kataloge, technische Dokumentationen (z. B. Zeichnungen, Pläne, 
Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen 
oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- 
und Urheberrechte vorbehalten.  

(2) Die Bestellung der Ware durch den Auftraggeber gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich 
aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 
zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. 

(3) Die Annahme kann entweder schriftlich (auch per E-Mail oder Fax) oder durch Auslieferung der Ware 
an den Auftraggeber erklärt werden.  

 

§ 3 Preise 

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses aktuellen Preise und zwar ab Lager zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

(2) Beim Versendungskauf trägt der Auftraggeber die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer 
ggf. vom Auftraggeber gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und 
sonstige öffentliche Abgaben trägt der Auftraggeber. Transport- und alle sonstigen Verpackungen 
nehmen wir nicht zurück, sie werden Eigentum des Auftraggebers; ausgenommen sind Europaletten.  

 

§ 4 Gewährleistung 

(1) Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsrechte des Auftraggebers ist dessen ordnungsgemäße 
Erfüllung aller gesetzlich und nach § 6 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen  geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten.  

(2) Ansprüche aus Vertrag bzw. Sachmängelhaftung verjähren grundsätzlich 1 Jahr nach 
Gefahrenübergang, soweit nicht kraft Gesetzes, insbesondere gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel), zwingend längere Fristen vorgeschrieben sind. Eine zusätzliche Garantie besteht bei 
den vom Verkäufer gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu 
dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde. 
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(3) Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessungen und Ausführungen (Farbe und 
Struktur), soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und üblich sind, insbesondere 
eventuelle Farb- und Strukturveränderungen auf der Oberfläche der Keramikplatten, die aufgrund des 
Produktions- bzw. Brandverfahrens auftreten können, bleiben vorbehalten und stellen keinen Grund 
für einen Mangelanspruch.  

 

§ 5 Lieferung; Versand; Gefahrübergang 

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Die 
Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des 
Auftraggebers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt. Die Ware reist stets 
unversichert und in jedem Fall auf Gefahr des Auftraggebers. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung 
und unabhängig davon, welches Transportmittel verwendet wird. Eine Transportversicherung wird nur 
auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers abgeschlossen. Hieraus erwachsende Kosten gehen 
alleine zu Lasten des Auftraggebers. 

(2) Die Wahl des Versandortes und des Förderungsweges sowie Transportmittels erfolgt mangels 
abweichender schriftlicher Vereinbarung durch uns nach bestem Ermessen, ohne Übernahme einer 
Haftung für billigste und schnellste Beförderung. 

(3) Stellt der Auftraggeber  das Transportmittel, so ist er für die pünktliche Bereitstellung verantwortlich. 
Etwaige Verspätungen sind uns rechtzeitig mitzuteilen. Daraus entstehende Kosten trägt der 
Auftraggeber. 

(4) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferungen dem Auftraggeber zumutbar sind. 

(5) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten 
können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Auftraggeber hierüber unverzüglich 
informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch 
innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. 
Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft 
abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall 
zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

(6) Lieferhemmnisse wegen höherer Gewalt oder auf Grund von unvorhergesehenen und nicht von uns 
zu vertretenden Ereignissen, wie etwa auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, behördliche 
Anordnungen, nachträglicher Wegfall von Ausfuhr- oder Einfuhrmöglichkeiten  entbinden uns für die 
Dauer und den Umfang ihrer Einwirkungen von der Verpflichtung, vereinbarte Liefer- oder 
Abladezeiten einzuhalten. Sie berechtigen uns auch zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass dem 
Auftraggeber  deshalb Schadensersatz oder sonstige Ansprüche zustehen. 

(7) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist 
aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. Wird eine vereinbarte Liefer- oder Abladezeit 
überschritten, ohne dass ein Lieferhemmnis gem. vorstehendem Abs. 6 vorliegt, so hat uns der 
Auftraggeber  schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens zwei Wochen einzuräumen. 
Wird auch diese Nachfrist von uns schuldhaft nicht eingehalten, ist der Auftraggeber zum Rücktritt 
vom Vertrag sowie zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aus Nichterfüllung oder 
Verzug nach Maßgabe des § 7 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen berechtigt.  

(8) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens 
mit der Übergabe auf den Auftraggeber  über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr 
bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese 
für den Gefahrübergang maßgebend. Im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die 
gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht 
es gleich, wenn der Auftraggeber im Verzug der Annahme ist. 
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§ 6 Untersuchungs- und Rügeobliegenheit 

(1) Die Mängelansprüche des Auftraggebers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- 
und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. 

(2) Der Auftraggeber  ist verpflichtet, die Ware bei Anlieferung am vereinbarten Bestimmungsort bzw. im 
Falle einer Selbstabholung bei ihrer Übernahme unverzüglich zu untersuchen. Zeigt sich bei der 
Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. 
Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie uns innerhalb von sieben Werktagen zugeht. Unabhängig 
von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Auftraggeber  offensichtliche Mängel 
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von sieben Werktagen ab Lieferung schriftlich 
anzuzeigen.  Versäumt der Auftraggeber  die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder 
Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 

(3) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 
(Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verweigern, bleibt unberührt.  

(4) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der 
Auftraggeber den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

(5) Der Auftraggeber  hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat uns der Auftraggeber die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften 
zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 
erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 

(6) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen wir, wenn 
tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Auftraggebers 
als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Auftraggeber  ersetzt 
verlangen. 

(7) In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Auftraggeber  das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und 
von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen 
Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das 
Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung 
nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

(8) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Auftraggeber  zu 
setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist, kann der Auftraggeber vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei 
einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

(9) Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen 
nur nach Maßgabe von § 7 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen und sind im Übrigen 
ausgeschlossen. 

 

§ 7 Haftungsbeschränkung 

(1) Soweit sich aus diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen einschließlich der nachfolgenden 
Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur a) für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
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(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch 
bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten 
haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Auftraggebers nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Auftraggeber  nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Auftraggebers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 

§ 8 Zahlungsbedingungen 

(1) Rechnungsbeträge sind innerhalb von vierzehn Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht 
etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim 
Verkäufer.  Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit 
berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen 
entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. 

(2) Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so sind wir berechtigt, ab dem Tag der Fälligkeit 
Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. zu berechnen. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens behalten wir uns vor. 

(3) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Auftraggebers gefährdet wird (z. B. durch Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens), so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur 
Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen 
(Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die 
Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

(4) Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung nur berechtigt, wenn die von 
ihm hierzu behaupteten Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns ausdrücklich 
anerkannt worden sind. 

 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem 
Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das 
Eigentum an den verkauften Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten 
Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Auftraggeber 
hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns 
gehörenden Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 
Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und 
die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlangen. Zahlt der 
Auftraggeber  den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir 
dem Auftraggeber  zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine 
derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Auftraggeber ist bis auf Widerruf gemäß unten (d)  befugt, die unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu 
verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. Weiterveräußerung 
in diesem Sinn ist auch die Verwendung der Ware zur Erfüllung werkvertraglicher Verpflichtungen, so 
z. B. ihre Einfügung in ein Gebäude zum Zwecke dessen Herstellung. 

a. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als 
Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren 
Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der 
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Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für 
das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

b. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Auftraggeber  schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 
Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die 
Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Auftraggebers gelten auch in Ansehung 
der abgetretenen Forderungen.  

c. Wird Vorbehaltsware vom Auftraggeber  als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück des 
Auftraggebers eingebaut, so tritt der Auftraggeber  schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen 
Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen mit 
allen Nebenrechten an uns ab; wir nehmen die Abtretung an. 

d. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Auftraggeber  neben uns ermächtigt. Wir verpflichten 
uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber  seinen 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner 
Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines 
Rechts gemäß Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass 
der Auftraggeber  uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, 
die Befugnis des Auftraggebers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 

e. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 %, 
werden wir auf Verlangen des Auftraggebers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.  

 

§ 10 Rechtswahl und Gerichtsstand; Sprache 

(1) Für diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem 
Auftraggeber  gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen 
Einheitsrechts, insbesondere des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (CISG). Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts 
gemäß § 9 unterliegen dem Recht am jeweiligen Lageort der Sache, soweit danach die getroffene 
Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. 

(2) Ist der Auftraggeber  Kaufmann i. S. d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten unser Geschäftssitz in 88521, Ertingen, Bundesrepublik Deutschland. Entsprechendes 
gilt, wenn der Käufer Unternehmer i. S. v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch 
berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand 
des Auftraggebers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu 
ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.  

(3) Dieser Text unterliegt deutschem Recht und soll nach deutschem Rechtsverständnis ausgelegt 
werden. Er wird in deutscher und englischer Sprache ausgefertigt. Im Falle von Abweichungen 
zwischen der deutschen und der englischen Fassung hat die deutsche Fassung Vorrang. 

 

Stand: September 2016 

 

 


